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Verfügung der Baudirektion Kanton Zürich

vom 26. Juli 1999

G 5 1 Embrach. Polit. Gemeinde ur1d Wasservrsorgungs-Genossenschaft
Embrach. Quelifassungen Oberhalden, Kohlholz, Hasel, Unter-Hasel,
Eohren und fuchsl9cher. Genehmigung der Gmndwasserschutzzonen.
Q 9 ‚k2

Im Auftrag der Gemeinde Embrach erarbeitete das Geologische Büro Dr. H. Jäckli, Zürich, im
hydrogeologischen Bericht vorn 9. Juni 1978 die Schutzzonenernpfehlungen für die Quelifassungen
Oberhalden, Kohlholz, Hasel, Unter-Hasel, fohren und fuchstöcher. Mit Eingabe vom 13. August
1 998 unterbreitete das Ingenieurbüro Wisser + Leuch, Dietikon, die Schutzzonenakten dem AWEL
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Dieses nahm am 6. Oktober 1998 im Sinne einer Vorprü
fung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung.

Mit Beschlüssen vorn 6. und 27. Januar 1999 setzten die Gemeinderäte Embrach und Lufingen die
Schutzzonen fest und erliessen das entsprechende Schutzzonenreglement. Gemäss Rechtskraftbe
scheinigungen des Bezirksrates Bülach vorn 8. Juli bzw. 9. März 1999 sind gegen die Festsetzungs
beschlüsse keine Rechtsmittel eingelegt worden,

Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreglement sind der Schutz
und die Erhaltung der Quellfassungen Oberhalden, Kohlholz, Hasel, Unter-liasel, fohren und
Fuchslöcher gewährleistet. Der Genehmigung der Schutzzonen gemäss § 35 des Einfühntngsgesetzes
zum Gewässerschutzgesetz (EG GschG) vom 8. Dezember 1974 steht demnach nichts entgegen. Die
Festsetzung der Schutzzonen ist gestützt auf § 36 EG GschG im Grundbuch anmerken zu lassen.
Gemäss § 7 EG GschG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Schutzzo
nenreglementes den Gemeinderäten Embrach und Lufingen. Diese haben alle betroffenen Grundei
gentümer über die vorliegende Genehmigung zu orientieren.

Um die beiden Quellen Unter-Hasel wird vorerst kein Fassungsbereich ausgeschieden, da die Lage
der fassungsstränge tingewiss ist. Die zum Teil in landwirtschaftlich genutztem Gebiet liegenden
Quellen sind somit ungenügend vor Verunreinigungen geschützt. Die Lage der fassungsstränge ist
daher innert der nächsten zwei Jahre orten zu lassen. Danach kann ein genügend grosser Fassungsbe
reich ausgeschieden werden.

Die Batidirektioti v e r f ii g t:
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1, Die mit Beschlüssen der Gemeinderäte Einbrach und Lufingen vom 6. und 27. Januar 1999

festgesetzten Schutzzonen um die Queltfassungen Oberhalden, Kohlholz, Basel, Unter-Hasel, Fohren

und fuchslöcher und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt.

Massgebende Unterlagen:

— Schutzzonenplan (Nr. Em—4l/l) 1: l‘OOO der Quellen Oberhatden und Kohlholz vom 8. Juli 1998

- Schutzzonenplan (Nr. Em-41/2) 1:1000 der Quellen Hase! tind Unter-Basel vom 8, Juli 199$

- Schutzzonenplan (Nr. Em-41/3) 1: l‘OOO der Quellen Fohren und Fuchslöcher vom 8. Juli 199$

- Schutzzonenreglement ftr die Queflfassungen Oberhalden, Kohlholz, Basel, Unter-Basel, Fohren

und fuchsiöcher.

Massgebende Bedingung:

Innert zwei Jahren ist die Lage der Fassungen Unter-Basel durch die Gemeinde Einbrach orten zti

lassen, ein angemessener fassungsbereich auszuscheiden und sind die entsprechenden Akten dem

AWEL zur Prüfung einzureichen.

II. Die Gemeinderäte Einbrach und Lufingen werden eingeladen, die Festsetzung der Schutzzo

nen im Grundbuch bei den betreffenden Grundstücken anmerken zu lassen und hierüber dem AWEL

Amt flur Abfall, Wasser, Energie und Utft eine Bescheinigung zuzustellen.

III, Ftir diese Verfligung werden folgende Gebühren festgesetzt und je zur Hälfte von der

Gemeinde Embrach, 8424 Embrach, sowie der Wasserversorgungs-Genossenschaft Embrach, 8424

Einbrach, mit Rechnung erhoben:

- Staatsgebühr: Fr. 648.-- (Konto 3015.4310.026)

- Ausf‘ertigungsgebühr: Fr. 60 (Konto 3015.43 10.026)

Total Fr. 70$.--

1V. Gegen diese Verftigung kann innert dreissig Tagen, von der Zustellung an gerechnet, mit

schriftlicher Begründung beim Regiemngsrat, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Die in dreifa

cher Ausfertigung einzureichende Rekursschrifl muss einen Antrag und dessen Begründung enthal

ten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu

bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Entscheide des Regieningsrates

sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.
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V. Mitteilung an:

- den Gemeinderat Embrach, 8424 Embrach (für sich und zu 1-landen aller Grundeigentümer);

- den Gemeinderat Lufingen, 8426 Lufingen (Ilir sich und zu 1-landen aller Grundeigentümer);

die Wasserversorgungs-Genossenschafl Ernbrach, 8424 Embrach;

- das Kantonale Labor, Postfach, 8030 Zürich;

— das DLZ der Baudirektion (finanz- und Rechnungswesen);

sowie

- das AWEL Amt flir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Zürich, 26. Juli 1999
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für den Auszug:

AWEL Amt für
Abfafl, Wasser, Energie und Luft
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